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Vor- und Nachteile der Wanderung von Arbeitskräften für die türkische 
Volkswirtschaft 

Sefik Alp Bahadir* 
Das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist die Einschätzung der ökonomischen Signifikanz der Wanderung 
von Arbeitskräften für die türkische Volkswirtschaft. Analysiert werden die Auswirkungen des Arbeits-
kräfteexports auf die besonders relevanten Probleme der türkischen Wirtschaft, wie Massenarbeitslosigkeit, 
Importfinanzierung, Inflation, industrielle Investitionstätigkeit, Qualifikationsniveau des Faktors Arbeit 
und Genossenschaftswesen. 
Der hauptsächliche Nutzen des Arbeitskräfteexports ist in der Entlastung des türkischen Arbeitsmarktes 
und in der Erschließung einer neuen Quelle für Importfinanzierung zu sehen. Die Massenarbeitslosigkeit 
zählt zu den wichtigsten Problemen der türkischen Volkswirtschaft. 1977 erreichte die Zahl der nichtbe-
schäftigten Personen im Erwerbsalter 8,5 Millionen und damit ca. 20 % der Gesamtbevölkerung. Die Ent-
sendung von ca. 850 Tausend Arbeitskräften ins Ausland bedeutet insoweit eine fühlbare Entlastung des 
türkischen Arbeitsmarktes. Daneben ermöglichten die Devisentransfers der emigrierten Arbeitnehmer die 
Finanzierung von einem beachtlichen Teil der für den Industrialisierungsprozeß der Türkei unabdingbaren 
Importe von Rohstoffen und Investitionsgütern. Die „Deviseneinnahmen aus dem Arbeitskräfteexport“ 
haben in den Jahren 1972 bis 1974 sogar die Einnahmen aus dem Warenexport übertroffen und in den Jahren 
1972 und 1973 die Außenhandelsdefizite der Türkei voll decken können. 
Ein weiterer ökonomischer Nutzen der Emigration ist darin zu sehen, daß die im Ausland tätigen Arbeits-
kräfte sich mit ihren Ersparnissen an türkischen Industrieunternehmen beteiligten und damit deren Kapital-
bedarf zum Teil decken konnten. Zwar wird dieser Beitrag der emigrierten Arbeitnehmer zum türkischen 
Kapitalmarkt als realtiv gering geschätzt und es fehlt an zuverlässigen Zahlen, die dessen Quantifizierung 
ermöglichen könnten. Anders verhält es sich mit der direkten Investitionstätigkeit von emigrierten Arbeit-
nehmern: Durch die Gründung von sogenannten Arbeitnehmergesellschaften haben sie Investitionspro-
jekte entwickelt und realisiert, deren Vergleich mit den Gesamtinvestitionen in der Türkei sie als beachtlich 
erscheinen lassen. 
Die Kosten des Arbeitskräfteexports sind vor allem in dem Abzug von ohnehin knappen qualifizierten Ar-
beitskräften aus der türkischen Volkswirtschaft zu sehen. Mit einem Drittel aller emigrierten Arbeitskräfte 
stellen die gelernten und angelernten Arbeitskräfte einen großen Verlust für die heimische Wirtschaft dar 
und haben auf vielen Teilmärkten des Arbeitsmarktes zu angebotsbedingten Engpässen geführt. Neben den 
negativen Auswüchsen in der türkischen Genossenschaftsbewegung ist als ein weiterer negativer Effekt des 
Arbeitskräfteexports die zusätzliche Inflationierung der Volkswirtschaft als Folge der beachtlichen Devi-
senüberweisungen festzustellen. Der ohnehin labile Geldmarkt ist besonders in der dritten Fünfjahres-
Planperiode (1973-1977) völlig aus der Kontrolle geraten. 

Gliederung 

1. Einführung 

2. 17 Jahre Arbeitskräfteexport: Eine Zwischenbilanz 

3. Devisentransfers und Importfinanzierung 

4. Devisentransfers, Inflation und Investitionstätigkeit 

5. Qualifikationseffekte der Auslandsbeschäftigung 

6. Arbeitskräfteexport als Mittel der Genossenschafts-
förderung 

7. Ausblick 

1. Einführung 

Die europäische Arbeitskräftewanderung hat in den beiden 
zurückliegenden Jahrzehnten sowohl in ihrem Volumen als 
auch in ihrem Charakter tiefgreifende Veränderungen erfah-
ren. In den frühen Nachkriegsjahren bis etwa Mitte der 50er 

* Dr. Sefik Alp Bahadir ist Lehrbeauftragter am Institut für Volks- und 
Weltwirtschaft der Freien Universität Berlin und Mitarbeiter an der 
Fernuniversität Hagen. Der Beitrag liegt in der alleinigen Verantwortung des 
Autors. Der Verfasser dankt der Kübel-Stiftung, Bensheim, für die Förderung 
des Forschungsprojektes, aus dem diese Arbeit hervorgegangen ist, und der 
Generaldirektion der türkischen Arbeits- und Arbeitervermittlungsanstalt sowie 
der Auslandsabteilung des Arbeitsministeriums in Ankara für ihre wertvolle 
Unterstützung. 

l) Hingewiesen sei auf die Arbeit von Gnehm, der diese Frage als erster in ihrer 
vollen Breite aufwarf: Gnehm, Adrian H., Ausländische Arbeitskräfte – Vor- 
und Nachteile für die Volkswirtschaft, Bern, Stuttgart 1966. Siehe ferner: 
Zeppernick, Ralf, Ausländische Arbeitnehmer – Voraussetzung für das 
Wachstum in der BRD?, Wirtschaftspolitische Chronik, Hf. 2 (1972), S. 55-72; 
Bullinger, Siegfried, Ausländerbeschäftigung, Arbeitsmarkt und 
Konjunkturverlauf in Deutschland, Tübingen 1974; Pehlmann, Hartmut, 
Wachstumseffekte und wachstumspolitische Beurteilung der Gastarbeiterbe-
schäftigung in der BRD, Würzburg 1973; Lamberts, Willi, Wachstum und 
Strukturbildung bei Ausländerbeschäftigung, Berlin 1976. 

Jahre handelte es sich hauptsächlich um die Wanderungsströme 
von europäischen Auswanderern, die zumeist in überseeische 
Länder und Gebiete emigrierten, um sich dort definitiv nie-
derzulassen. Zu diesen Ländern, die einen Bevölkerungsbe-
darf aufwiesen, gehörten insbesondere Kanada, Australien, 
Neuseeland, Südafrika, Brasilien, Argentinien und eine Reihe 
kleinerer südamerikanischer Staaten. Auch bei der Aufnahme 
und späteren Ansiedlung von italienischen und spanischen 
Einwanderern in Frankreich und – in geringerem Maße – Bel-
gien in den frühen Nachkriegsjahren spielten demographische 
Aspekte eine besondere Rolle. 
In den 60er und 70er Jahren ist eine neue Form von Arbeits-
kräftewanderung vorherrschend gewesen. Sie folgte nicht den 
traditionellen Strömen der Auswanderung nach Übersee, 
sondern richtete sich vornehmlich von den weniger entwik-
kelten Zonen und Ländern Südeuropas sowie einiger nichteu-
ropäischer Mittelmeeranrainer hin zu den industrialisierten 
Ländern im Westen und Norden des Kontinents. Nicht mehr 
demographische Faktoren sind bei diesen innereuropäischen 
Wanderungsströmen bestimmend gewesen, sondern andere 
Ursachen, die eng mit den unterschiedlichen Situationen auf 
den nationalen Arbeitsmärkten zusammenhängen. Diese 
„moderne“ Form der internationalen Arbeitskräfte-
wanderung, die in kurzer Zeit bis dahin nicht gekannte Aus-
maße erreichte, hinterließ ihre Spuren in den ökonomischen, 
sozialen und politischen Strukturen der betroffenen Länder. 
Das wissenschaftliche Interesse konzentrierte sich hierbei 
vornehmlich auf die Probleme, die in den Einwanderungslän-
dern West- und Nordeuropas entstanden sind. So beschäf-
tigte die Frage nach den Vor- und Nachteilen des Arbeitskräf-
teimports eine Reihe von Ökonomen.1) Daneben haben sich 
zahlreiche Autoren der Untersuchung von sozialen und ge- 
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seilschaftspolitischen Problemen gewidmet, die als Folge der 
hier zur Diskussion stehenden Wanderungsbewegungen in 
den industrialisierten Ländern Europas aufgetreten sind.2) Es 
liegen auch einige sehr wertvolle Studien vor, die sich auf die 
politischen Implikationen der Arbeitskräftewanderung in 
westeuropäische Länder beziehen.3). Ein gänzliches For-
schungsdefizit ist jedoch hinsichtlich der in den Herkunfts-
ländern der Arbeitskräftewanderung entstandenen Probleme 
festzustellen.4) 
Die ökonomischen, sozialen und politischen Ursachen und 
Auswirkungen der Emigrationsbewegung in süd- und süd-
osteuropäischen Ländern blieben – abgesehen von wenigen 
Ansätzen – bis heute unerforscht.5). Dieses Forschungsdefi-
zit wird bereits heute vor allem deshalb als schwerwiegend 
empfunden, weil die in den letzten Jahren auftretenden und 
von Gastländern geförderten Tendenzen zur Rückwande-
rung von Arbeitskräften, besonders aber deren Reintegration 
in die Wirtschaft und Gesellschaft der Herkunftsländer Fra-
gen aufwerfen, die nach baldigen Lösungen drängen. Das 
Ziel der vorliegenden Untersuchung ist die Einschätzung der 
ökonomischen Signifikanz der Wanderung von Arbeits-
kräften für die türkische Volkswirtschaft. 

2. 17 Jahre Arbeitskräfteexport: Eine Zwischenbilanz 

Seit Ende der 50er Jahre zählt die Massenarbeitslosigkeit zu 
den wichtigsten Problemen der türkischen Volkswirtschaft. 
Die daraus resultierende beschäftigungspolitische Konzep-
tion – Modernisierung der Landwirtschaft und beschleunigte 
Industrialisierung, um den Arbeitsmarkt zu entlasten – fand 
zwar in den drei Fünfjahresplänen (1963-1977) ihren konse-
quenten Niederschlag.6) Die erzielten Erfolge waren jedoch 
angesichts einer Bevölkerungsexplosion von etwa 2,4 % pro 
Jahr völlig unzureichend: 

 

 

Aus der Tabelle 2 ist zu entnehmen, daß das rapide Bevölke-
rungswachstum als die Hauptursache der zunehmenden Ar-
beitslosigkeit in der Türkei angesehen werden muß: Während 
die Beschäftigtenzahl seit 1962 kontinuierlich stieg, blieb sie 
weit hinter dem Zuwachs der Bevölkerung im Erwerbsalter 
zurück. 

 

Aufgrund dieser Entwicklung ist die türkische ,,Arbeits- und 
Arbeitervermittlungsanstalt“ nur noch in der Lage, etwa ein 
Viertel der jährlich erstmalig auf den Arbeitsmarkt zuströ-
menden jungen Arbeitskräfte im Inland zu plazieren.7) Die 
Plazierung von Arbeitskräften auf ausländischen Arbeits-
märkten scheint opportun gewesen zu sein, wenn man die in 
der folgenden Tabelle 3 dargestellte Entwicklung des Über-
schusses an Arbeitskräften in der türkischen Volkswirtschaft 
in Betracht zieht. 

Vor diesem Hintergrund ist denn auch die intensive Bemü-
hung der Türkei zu verstehen, durch bilaterale Vereinbarun-
gen mit einzelnen Staaten und mit der Europäischen Gemein-
schaft Möglichkeiten der Plazierung von türkischen Arbeits-
kräften im Ausland zu schaffen bzw. zu erweitern und damit 
den inländischen Arbeitsmarkt zu entlasten. Im Zuge dessen 
konnten Abkommen über die Entsendung von türkischen 
Arbeitskräften mit acht Ländern geschlossen werden. 
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Die Zeitpunkte dieser auf Betreiben der Türkei zustandege-
kommenen Abkommen zeigen deutlich den Versuch der tür-
kischen Seite, bei rückläufiger Aufnahmefähigkeit einzelner 
Länder auf andere auszuweichen und somit dem Arbeitskräf-
teexport gewisse Kontinuität zu verleihen: Nach einer Serie 
von Vereinbarungen mit den aufnahmefähigen Ländern der 
EG in den Jahren 1961 bis 1965 hat die Türkei dem vorüber-
gehenden Engpaß auf dem westdeutschen Arbeitsmarkt als 
Folge der Rezession 1966/67 dadurch zu begegnen versucht, 
daß sie Schweden und Australien zu einer gewissen Aufnah-
mebereitschaft bewegen konnte. Ähnlich entfaltet die Türkei 
seit dem in der Bundesrepublik Deutschland verhängten An-
werbestopp für Arbeitskräfte aus dem Ausland vom 23. No-
vember 19738) und der Rezession von 1974/75 Aktivitäten in 
arabischen Ländern. Hier ist jedoch bis heute nur ein Ab-
kommen mit Lybien zustandegekommen. 

 

Gegenüber diesen bilateralen Vereinbarungen ist die Bemü-
hung der Türkei, eine gewisse Freizügigkeit für türkische Ar-
beitnehmer innerhalb der Europäischen Gemeinschaft oder 
zumindest eine bevorzugte Behandlung bei der Anwerbung 
von Arbeitskräften in die EG-Länder zu erreichen, bisher er-
folglos geblieben und wird auch in absehbarer Zeit voraus-
sichtlich keine Früchte tragen.9) Die Türkei ist nach 
Griechenland der zweite Staat, der ein Assoziationsabkom-
men mit der EG gemäß Artikel 238 des Vertrages zur Grün-
dung der EWG (EWGV) abgeschlossen hat. ,,Das Abkom-
men zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europä-
ischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Türkei“ ist am 1. 
Dezember 1964 in Kraft getreten.10) 
„Der eigentliche Grund für den Antrag der Türkei auf die As-
soziation mit dem Gemeinsamen Markt liegt in ihren Grund-
satzentscheidungen bezüglich der wirtschaftlichen Entwick-
lung und Außenpolitik.“11) Tatsächlich ist dieser Schritt eine 
Konsequenz der seit dem Zweiten Weltkrieg eingeschlagenen 
Außen- und Wirtschaftspolitik gewesen. Doch für den Zeit-
punkt und die inhaltliche Gestaltung des Assoziationsab-
kommens von Ankara ist ausschlaggebend gewesen, daß zum 
einen Griechenland, der wichtigste Konkurrent türkischer 
Exportwaren auf dem europäischen Markt, zuvor ein Asso-
ziationsabkommen mit der EWG abgeschlossen hatte und 
dadurch Exportbegünstigungen anstrebte. Zum anderen sah 
die Türkei hierin eine Möglichkeit, eine gewisse Freizügigkeit 
für türkische Arbeitskräfte auf dem europäischen Markt zu 
erzielen. So vereinbarten die Vertragsparteien zwar, ,,sich 
von den Artikeln 48, 49 und 50 des Vertrages zur Gründung 
der Gemeinschaft leiten zu lassen, um untereinander die Frei-
zügigkeit der Arbeitnehmer schrittweise herzustellen.“12) 
Doch sind die in diese Vereinbarung gesetzten Erwartungen 
der Türkei bis heute nicht in Erfüllung gegangen. Mit Hin-
blick auf den vorgetragenen Wunsch der Türkei, die Entsen-
dung von Arbeitskräften nach Europa zu verstärken, stellte 
das Europa-Parlament bereits auf seiner Sitzung vom 
22. l. 1964 fest, daß ,,die derzeit in Europa zu beobachtende 
Massenwanderung von Arbeitskräften, vor allem von Süden 
nach dem Norden, . . . nicht die gewünschte Freizügigkeit 
der Arbeitskräfte“ darstelle: ,,Der Vertrag von Rom fordert 
eine wirklich freie Wahl des einzelnen und nicht Entschei-
dungen, die auf der materiellen Not in der Heimat beru-
hen.“13) 
Einen erneuten Vorstoß unternahm die Türkei in den Ver-
handlungen über die Gestaltung der Beitrittsphase der Asso-
ziation. Die Forderung des türkischen Außenministers Ça-
ğlayangil an die Außenminister der Sechs in Brüssel, die Tür-
kei vom Beginn der Beitrittsphase an bei der Anwerbung aus-
ländischer Arbeitnehmer in die EWG zu bevorzugen, stieß 
auf Ablehnung.14) In dem am 1.1. 1973 in Kraft getretenen 
Zusatzprotokoll über die Beitrittsphase wurde lediglich ver-
einbart, die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der 
Türkei und der EWG stufenweise vom 12. bis zum 22. Jahr 
des Inkrafttretens des Assoziationsabkommens von Ankara, 
d. h. von 1976 bis 1986, durch künftige Beschlüsse zu ver-
wirklichen. In einem ersten diesbezüglichen Beschluß des As-
soziationsrates vom 20. 12. 1976 wurden der türkischen Seite 
keine Zugeständnisse hinsichtlich der Anwerbung von zu-
sätzlichen Arbeitskräften aus der Türkei gemacht. Der Be-
schluß betrifft ausschließlich die bereits in den EG-Ländern 
beschäftigten türkischen Arbeitnehmer und sieht für sie fol-
gende rechtlichen Verbesserungen vor: – Diejenigen 
türkischen Arbeitnehmer, welche bereits drei Jahre legal in 
einem EG-Land gearbeitet haben, dürfen nur innerhalb 
derselben Provinz – in der Bundesrepublik Deutschland 
innerhalb desselben Landes – und derselben Branche, in der 
sie auch bisher tätig gewesen sind, einen Ar- 
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beitsplatzwechsel vornehmen, soweit für die neue Arbeits-
stelle kein Bewerber aus einem EG-Land zur Verfügung 
steht. 
- Diejenigen türkischen Arbeitnehmer, welche bereits fünf 
Jahre legal in einem EG-Land gearbeitet haben, dürfen inner-
halb der jeweiligen Staatsgrenzen unter sonst gleichen Bedin-
gungen wie oben eine neue Arbeit aufnehmen. 
Bei diesen Verbesserungen handelt es sich also um die Beseiti-
gung der Firmenbindung der Arbeitserlaubnis, wobei die 
Branchenbindung und die örtliche Bindung – gestaffelt in die 
obigen zwei Kategorien – weiterbesteht. Ansonsten ist die 
Assoziierung mit der EWG der Plazierung von türkischen 
Arbeitskräften im Ausland nicht förderlich gewesen. Eine 
Bilanz des türkischen Arbeitskräfteexports in den ver-
gangenen 17 Jahren ergibt folgendes Bild: 

Aus der Tabelle 6 ist zu ersehen, daß die Bundesrepublik 
Deutschland mit ca. 77,5% einen hervorragenden Platz bei 
der Emigration von türkischen Arbeitskräften eingenommen 
hat. Entsprechend spiegelt die Tabelle 5 die Arbeitsmarkt-
entwicklung (Rezession 1966/67) und Anwerbepolitik. (An-
werbestopp seit Herbst 1973) der Bundesrepublik deutlich 
wider. Inwieweit es der Türkei gelingen konnte, bei man-
gelnder Aufnahmefähigkeit des westdeutschen Arbeitsmark-
tes auf andere Länder auszuweichen, geht aus der Tabelle 6 in 
Verbindung mit der Tabelle 4 hervor (Australien und Lybi-
en). 

15) Vgl. hierzu auch Gülsün, Ilhan, 4. Beş Yillik Plan ve Yurtdişindaki Işçilerimiz 
(4. Fünfjahresplan und die im Ausland befindlichen Arbeitnehmer), in: 
Çalişma Hayatimiz. Çalişma Bakanliği Aylik Dergisi, 1. Jg., Hf. 4 (Sept. 
1977), S. 22-30. 

16) First Five Year Development Plan 1963-1967, S. 40. 

Die Tabellen 5 und 6 enthalten übrigens die kumulativen, un-
bereinigten Zahlen der emigrierten Arbeitskräfte. Um den ak-
tuellen Bestand von türkischen Arbeitnehmern im Ausland 
zu ermitteln, müssen diese Zahlen um drei Größen bereinigt 
werden: 
1. Die als Touristen ausgereisten Arbeitskräfte, die im Aus-

land nachträglich eine illegale Erwerbstätigkeit aufge-
nommen haben. (Diese sind zum Teil bereits legalisiert 
worden.) 

2. Die als Familienangehörige türkischer Arbeitnehmer aus-
gereisten Personen, die im Ausland nachträglich eine Ar-
beit aufgenommen haben. 

3. Die in die Türkei zurückgekehrten Arbeitskräfte. 

Diese Bewegungen werden jedoch statistisch nicht erfaßt. Die 
vorliegenden Schätzungen weichen stark voneinander ab, so 
daß sie für eine Bereinigung im obigen Sinne als ungeeignet 
angesehen werden müssen. Es ist daher – als eine grobe Annä-
herung – davon auszugehen, daß die unter den Punkten l und 
2 sowie unter dem Punkt 3 erfaßten Bewegungen sich in etwa 
kompensieren. Somit sind die in den Tabellen 5 und 6 angege-
benen, von der türkischen ,,Arbeits- und Arbeitervermitt-
lungsanstalt“ veröffentlichten Zahlen über die durch die Ka-
näle dieser Organisation ins Ausland vermittelten Arbeits-
kräfte die einzige zuverlässige Grundlage für weitere Überle-
gungen.15) 
Die in den Tabellen 5 und 6 enthaltenen Zahlen spiegeln ledig-
lich die Nachfrage des Auslandes nach Arbeitskräften aus der 
Türkei wider. Betrachtet man die Angebotsseite, so wird der 
nachfragebedingte Engpaß bei der Plazierung von türkischen 
Arbeitskräften im Ausland evident: 

3. Devisentransfers und Importfinanzierung 

Die Türkei ist im Jahre 1963 in eine Phase von 15 jähriger lang-
fristiger Wirtschaftsplanung (1963-1977) getreten, und zwar 
auf der Grundlage von drei Fünfjahresplänen. ,,The general 
economic target“ des ersten Fünfjahresplanes (1963-1967) 
war ,,to assure, on the average, a 7 per cent annual growth in 
national income.“16) Dieses Ziel wurde im zweiten Fünfjah- 
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resplan (1968-1972) unverändert übernommen17); im dritten 
Fünfjahresplan (1973-1977) dagegen auf 7,9 % angehoben.18) 
Wie aus Tabelle 9 hervorgeht, wurde dieses Ziel nur in der 
zweiten Planungsperiode 1968-1972 erreicht. In den ersten 
und dritten Planphasen blieb die durchschnittliche Wachs-
tumsrate des Bruttosozialprodukts (BSP) mit 6,6 % und 
7,2 % hinter dem Planziel zurück. Dennoch lag die realisierte 
Wachstumsrate des BSP in der langfristigen Planungsperiode 
über dem Durchschnitt sowohl der Entwicklungsländer als 
auch der entwickelten Länder.19) 

An dem beachtlichen Anstieg des BSP hatte der industrielle 
Sektor einen hervorragenden Anteil, während der Beitrag der 
Landwirtschaft – abgesehen von klimabedingten Schwan-
kungen – trendmäßig zurückgegangen ist. Die Ursache für die 
sehr starken Schwankungen der jährlichen Wachstumsraten 
des BSP (s. Tabelle 9) ist jedoch nicht nur in den landwirt-
schaftlichen Produktionsstörungen zu suchen. Vor allem die 
industrielle Produktion war starken Schwankungen unter-
worfen. Die türkische Industrie ist nämlich in hohem Maße 
importabhängig. Denn zum einen fehlt eine Investitionsgü-
terindustrie, und zum anderen ist die natürliche Ausstattung 
des Landes mit Rohstoffen nicht ausreichend. Demzufolge 
hat die Türkei während der langfristigen Planungsperiode den 
Import von Konsumgütern auf dem Wege der Devisenbe-
wirtschaftung stark gedrosselt und die verfügbaren Devisen 
konsequenterweise für den Import von Investitionsgütern 

17) Second Five Year Development Plan 1968-1972, S. 74. 
18) Third Five Year Development Plan 1973-1977, § 297. 
19) Vgl. Tabelle 9 mit den lfd. Jge. der OECD, Main Economic Indicators. 
20) „The scarce foreign exchange resources will be directed to the economjc 

activities which are directly related to economic development. The import of 
luxury consumer goods will be avoided.“ (Second Five Year Development 
Plan 1968-1972, S. 132). 

21) First Five Year Development Plan 1963-1967, S. 476. 
22) Second Five Year Development Plan 1968-1972, S. 98. 
23) Ebenda, S. 48. 

Den Engpaß bei der Realisierung des geplanten industriellen 
Produktionsvolumens und damit der Wachstumsrate des BSP 
bildete während der gesamten langfristigen Planungsphase die 
Importfinanzierung. Wie aus Tabelle 11 zu ersehen ist, reich-
ten nämlich die Exporteinnahmen nicht aus, um die Importe 
zu finanzieren, so daß der Außenhandel während der Pla-
nungsperiode 1963-1977 stets defizitär gewesen ist. Die Fi-
nanzierung von notwendigen Einfuhren und damit die Aus-
weitung der industriellen Produktion blieb abhängig von den 
Möglichkeiten zur Beschaffung von Auslandskrediten in 
konvertibler Währung. 
Die Bedeutung von Auslandskrediten wurde bereits im ersten 
Fünfjahresplan 1963-1967 hervorgehoben: ,,Credit policy is 
of primary importance in the attainment of the targets assi-
gned to the private und public sectors in the plan.“21) Doch 
hat gerade der Devisenmangel und damit die Abhängigkeit 
von jeweils erzielbaren Auslandskrediten zu zufälligen 
Schwankungen der Importe in der ersten Planphase geführt. 
In der durch den Devisenmangel bedingten Beschränkung der 
notwendigen Einfuhren sieht die „Staatliche Planungsorgani-
sation“ den Grund dafür, daß die Ziele des ersten Fünfjahres-
planes nicht erfüllt werden konnten: ,,The generally irregulär 
development in imports tied to foreign aid caused bottlenecks 
in the economy from time to time, prevented industries from 
operating at their installed capacity, and resulted in invest-
ments below the Plan targets. „22) 
Auch der zweite Fünfjahresplan 1968-1972 wurde unter pes-
simistischen Erwartungen hinsichtlich des Außenhandels 
aufgestellt.23) Doch hat sich in der zweiten Planperiode eine 
neue Devisenquelle erschlossen, die den bestehenden Engpaß 
bei Importfinanzierung weitgehend beseitigte: Devisentrans-
fers von emigrierten Arbeitskräften. In Tabelle 11 sind die 
jährlichen Devisenüberweisungen von im Ausland tätigen 
türkischen Arbeitnehmern dem jährlichen Außenhandelsde-
fizit der Türkei gegenübergestellt. 

und Rohstoffen verwendet.20) Tabelle 10 gibt die prozentuale 
Verteilung der Importe nach den genannten Warengruppen 
wieder:

Wie aus dieser Tabelle hervorgeht, haben die genannten De-
visentransfers besonders in der zweiten Planungsperiode ei-
nen starken Anstieg verzeichnet und in der zweiten Hälfte der 
Periode die Höhe des Außenhandelsdefizits erreicht. Zwar 
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hatte die „Staatliche Planungsorganisation“ bereits bei der 
Vorbereitung des zweiten Fünfjahresplanes 1968-1972 die 
Bedeutung dieser Devisenquelle erkannt und ihre Förderung 
vorgesehen: „Turkish workers in foreign countries will be 
encouraged to increase their savings. Measures will be taken to 
ensure the transfer of a greater portion of workers' savings 
into Turkey through official channels, in the form of free for-
eign exchange.“24) Doch von der dann eingetretenen tatsäch-
lichen Entwicklung war die „Staatliche Planungsorganisa-
tion“ selbst überrascht und bezeichnete diese Devisentrans-
fers als einen der Hauptgründe für das Erreichen des Planzie-
les in der zweiten Planperiode.25) 
Hatte die „Staatliche Planungsorganisation“ bei der Aufstel-
lung des zweiten Fünfjahresplanes (1968-1972) die künftige 
Entwicklung von Devisentransfers von im Ausland tätigen 
Arbeitnehmern unterschätzt, so geschah im dritten Fünfjah-
resplan (1973-1977) das Gegenteil.26) Als Folge der Arbeits-
marktentwicklung in westeuropäischen Ländern und des be-
reits erwähnten Anwerbestopps .vom Herbst 1973 in der 
Bundesrepublik Deutschland blieb der erwartete Anstieg von 
Devisentransfers aus und diese reichten bei weitem nicht aus, 
um die aus den geplanten und realisierten Einfuhren resultie-
renden Außenhandelsdefizite zu finanzieren (s. Tabelle 11). 
Eine Reihe von Maßnahmen zur Förderung des Transfers 
von Ersparnissen von emigrierten Arbeitnehmern, insbeson-
dere der Versuch, die bei ausländischen Banken angelegten 
Ersparnisse in die Türkei zu transferieren, blieb ohne den ge-
wünschten Erfolg.27) 
Dennoch ist festzustellen, daß der Arbeitskräfteexport der 
Türkei eine hervorragende Rolle für die Industrialisierung des 
Landes in der langfristigen Planungsperiode 1963-1977 ge- 

24) Ebenda, S. 134. 
25) Vgl. Third Five Year Development Plan 1973-1977, Section I.V.l. 
26) Ebenda, Section II. VI. 4. 
27) Vgl. Republic of Turkey, Prime Ministry, State Planning Organization, 1977 

Annual Programme, Ankara 1977, § 103. 
28) Vgl. Türkiye Ticaret Odalari, Sanayi Odalari ve Ticaret Borsalan Birliği, 

Iktisadi Rapor (Wirtschaftsbericht), lfd. Jge., jeweils Abschnitt IV 
(Preisbewegungen). 

29) Wie aus den Untersuchungen von Miller u. a. hervorgeht, ist es als sicher 
anzunehmen, daß die türkischen Arbeitnehmer im Ausland mehr als andere 
Nationalitäten sparen und diese Ersparnisse zum großen Teil in die Türkei 
einbringen. Nach einer Aufenthaltsdauer von 6 bis 7 Jahren haben die Befragten 
im Durchschnitt die Summe von 50 000,- bis 100 000,-DM gespart. Vgl. Miller, 
Duncan und Cetin, Ihsan, International demand for brawn power and wealth 
effect of migration. A Turkish case-paper presented at the MESA, Annual 
Meeting, Binghamton 1972. 

30) Second Five Year Development Plan 1968-1972, S. 115. 

spielt hat. Er ermöglichte Devisentransfers, die im Vergleich 
zu den türkischen Warenexporten und zu den Außenhan-
delsdefiziten beachtliche Werte erreichten. Sie haben in den 
Jahren 1972, 1973 und 1974 sogar die türkischen Einnahmen 
aus Warenexporten und in den Jahren 1972 und 1973 die Au-
ßenhandelsdefizite übertreffen können (Tabelle 11). Ange-
sichts des chronischen Devisenmangels der Türkei – wie im 
Falle der meisten Entwicklungsländer – kann ihre Bedeutung 
für die türkische Volkswirtschaft nicht hoch genug geschätzt 
werden. 
Neben der Entlastung des Arbeitsmarktes ist damit in den 
Deviseneinnahmen der bedeutendste ökonomische Nutzen 
des Arbeitskräfteexports zu sehen. 

4. Devisentransfers, Inflation und Investitionstätigkeit 

Die hohe Inflationsrate ist – wie in meisten Entwicklungslän-
dern – eines der Hauptprobleme der türkischen Volkswirt-
schaft. Auch in der langfristigen Planungsperiode konnten die 
Preissteigerungen nicht gedämpft werden. Im Gegenteil: 
U. a. als Folge des beschleunigten Wirtschaftswachstums 
setzten sie sich mit zunehmendem Tempo fort. Besonders in 
der dritten Fünfjahres-Planperiode 1973-1977 geriet die In-
flation vollkommen aus der Kontrolle, wie es in der Entwick-
lung der Großhandelspreise (Tabelle 12) deutlich zum Aus-
druck kommt. 

 

Die ,,Vereinigung der Handelskammer, Industriekammer 
und Handelsbörsen der Türkei“ hat in ihren jährlichen Wirt-
schaftsberichten wiederholt betont, daß die hohe Inflations-
rate im Zusammenhang mit den steigenden Transfers von 
emigrierten Arbeitnehmern gesehen werden müsse.28) Es lie-
gen keine Untersuchungen vor, die eine Quantifizierung der 
Inflationseffekte dieses Faktors ermöglichten. Es steht jedoch 
fest, daß die Transfers zu einem erheblichen Teil zur Steige-
rung der Konsumnachfrage beigetragen haben. Dabei spielte 
die Nachfrage nach Wohnungen eine besondere Rolle. Der 
weit verbreitete Wunsch unter den emigrierten Arbeitneh-
mern nach einem Haus- oder Wohnungsbesitz in der Türkei -
und die entsprechende Spartätigkeit29) – ist sicherlich eine 
Ursache für den überdurchschnittlichen Anstieg des Preisin-
dexes für Baustoffe in den vergangenen fünf Jahren. Lag er 
mit 208, l (240,1) noch 1973 deutlich unter dem Gesamtindex 
für Großhandelspreise, so hat er 1977 mit 642,0 (492,1) den 
Gesamtindex bei weitem überholt (Tabelle 12). Es wurde 
zwar frühzeitig die gesamtwirtschaftliche Notwendigkeit 
erkannt, die Transfers von emigrierten Arbeitnehmern in die 
Produktionssphäre zu lenken. Im zweiten Fünfjahresplan 
1968-1972 hieß es hierzu:,,Measures will be taken to 
encourage the flow of savings of Turkish workers employed 
abroad into more productive Investments. „30) Auch im dritten 
Fünfjahresplan 1973-1977 wurde diese Absicht wieder- 
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Die 1975 in Ankara gegründete Bank befindet sich noch im 
Aufbau. Sie soll durch den Verkauf von Eigenaktien Kapital 
sammeln und damit Industriegründungen vornehmen.33) 
Geplant sind bisher Beteiligungen an 13 Unternehmungen; 
doch kann die Bank noch kein nennenswertes Kapital aufwei-
sen. 
Auch ohne staatliche Förderungsmaßnahmen ist eine sehr 
starke Neigung unter den emigrierten Arbeitnehmern festzu-
stellen, mit ihren Ersparnissen Unternehmungen zu gründen 
und Investitionen in der Türkei vorzunehmen. Der Wunsch 
nach einer künftigen selbständigen Berufsausübung in der 
Türkei resultiert vor allem aus den negativen Erwartungen 
hinsichtlich des Arbeitsplatzes und des Lohnes bei unselb-
ständiger Erwerbstätigkeit. Aus der bereits erwähnten Studie 
der türkischen ,,Arbeits- und Arbeitervermittlungsanstalt“ 
ergibt sich, daß etwa drei Viertel aller Befragten die Absicht 
äußerten, nach der Rückkehr in die Türkei selbständig zu ar-
beiten: 

mangels entsprechender Statistiken ungewiß. Einen groben 
Eindruck hierüber vermitteln lediglich zwei Untersuchun-
gen, die auf Feldstudien aus den Jahren 1973 bzw. 1975 basie-
ren. 
Das im Auftrage des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit vom Institut für Entwicklungsforschung 
und Sozialplanung (ISOPLAN) erstellte Gutachten zur Si-
tuation türkischer Arbeitnehmergesellschaften in der Bun-
desrepublik Deutschland34) aus dem Jahre 1973 wurde 1975 
durch zusätzliche Befragungen erweitert und basiert auf An-
gaben von insgesamt 56 in der Bundesrepublik gegründeten 
Unternehmungen von türkischen Arbeitnehmern. Von 
diesen 56 sogenannten Arbeitnehmergesellschaften (ANG) 
wiesen 33 ein realisiertes bzw. in Realisation befindliches 
Investitionsprojekt in der Türkei auf. 13 ANG's konnten 
geplante Projekte vorweisen. Die restlichen 11 ANG's befan-
den sich in der Gründungsphase. 
Die von der türkischen ,,Arbeits- und Arbeitervermittlungs-
anstalt“ (IIBK) durchgeführte Pilot-Studie aus dem Jahre 
1975 konnte die Existenz von 347 Arbeitnehmergesellschaf-
ten in der Türkei feststellen.35) Die Befragung konnte jedoch 
nur 300 ANG's erfassen. Lediglich 94 von diesen Firmen hat-
ten 1975 bereits Investitionen getätigt. Der Rest befand sich in 
der Gründungs- bzw. Planungsphase. 
Während die ISOPLAN-Studie nur Arbeitnehmergesell-
schaften erfaßt, deren Mitglieder nachweislich in der Bundes-
republik beschäftigte Arbeitnehmer sind, sind in der IIBK-
Studie auch solche enthalten, deren Teilhaber nicht nur aus 
emigrierten Arbeitnehmern bestehen, sondern auch aus In-
ländern, deren Anteil jedoch aus der Untersuchung nicht her-
vorgeht. Nach der ISOPLAN-Studie haben 33 Arbeitneh-
mergesellschaften mit einem realisierten bzw. in Realisation 
befindlichen Projekt ein Grundkapital von insgesamt 612,2 
Mio. TL (Türkische Lira) aufgewiesen und bis 1975 Investi-
tionen in einer Gesamthöhe von 665,8 Mio. TL getätigt.36) Zu 
einem anderen Ergebnis kommt erwartungsgemäß die Unter-
suchung der IIBK. Danach haben 94 Arbeitnehmergesell-
schaften, die sich bereits in der Realisierungsphase befanden, 
über ein Grundkapital von insgesamt 2 739, l Mio. TL verfügt 
und bis 1975 Investitionen in Höhe von 3 551,1 Mio. TL rea-
lisiert.37) 
Zur Einschätzung der quantitativen Bedeutung der Investi-
tionstätigkeit der genannten Arbeitnehmergesellschaften sei 
zum Vergleich eine Studie der „Staatlichen Planungsorgani-
sation“ (DPT) herangezogen, welche entsprechende Anga-
ben über die Investitionstätigkeit des privaten Sektors insge-
samt enthält.38) Nach dieser Untersuchung wurden von der 
Privatwirtschaft in der Türkei von 1968 bis 1975 insgesamt 
l 513 Investitionsprojekte geplant. Von diesen Vorhaben 
sind 490 bis Ende 1975 fertiggestellt, wobei Investitionen in 
einer Gesamthöhe von 20,3 Mrd. TL getätigt wurden. Für die 
restlichen l 023 Vorhaben, die zum genannten Zeitpunkt 
noch nicht fertiggestellt worden waren, wurden bis Ende 
1975 bereits 18,9 Mrd. TL investiert.39) Geht man davon aus, 
daß die türkischen Arbeitnehmergesellschaften ihre Projekte 
in den meisten Fällen ebenfalls ab 1968 entwickelt bzw. erst 
danach mit den entsprechenden Investitionen begonnen 
haben, so ergibt sich der in Tab. 14 dargestellte Vergleich. 
Aus diesem Vergleich geht hervor, daß die Investitionstätig-
keit von emigrierten Arbeitnehmern zumindest nicht als be-
deutungslos angesehen werden kann, besonders wenn man 
bedenkt, daß diese Investitionen in konvertibler Währung ge-
tätigt worden sind und damit zum Transfer von moderner 
Technologie beigetragen haben. 
Was die Zahl der Mitglieder und den Beschäftigungseffekt der 
Arbeitnehmergesellschaften anbetrifft, so sind genauere An- 
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gaben hierüber nur aus der ISOPLAN-Studie zu entnehmen. 
Danach beträgt die Gesamtzahl der türkischen Arbeitneh-
mer, die bis 1975 in Arbeitnehmergesellschaften Mitglieder 
geworden sind, 53 608.40) In den durch diese Firmen bis zum 
Mai 1975 errichteten Betrieben wurden insgesamt l 752 Ar-
beitsplätze geschaffen.41) Damit ergibt sich ein nomineller 
Beschäftigungseffekt von 3,3 %. Anders formuliert bedeutet 
dies, daß bis 1975 nur für 3,3 von hundert Mitgliedern tat-
sächlich Arbeitsplätze geschaffen wurden. Angesichts der 
Tatsache, daß die meisten Arbeitnehmer mit der 
Mitgliedschaft in einer Arbeitnehmergesellschaft den 
Wunsch verbinden, künftig in der Türkei ,,in eigener Fabrik“ 
zu arbeiten,42) ist diese Zahl sicherlich enttäuschend. Doch 
muß bedacht werden, daß die geplanten Projekte sich zum 
größten Teil noch in der Realisationsphase befinden. Deshalb 
ist anzunehmen, daß deren Beschäftigungseffekt noch steigen 
wird. 
Es bleibt festzustellen, daß die Devisentransfers von emigrier-
ten Arbeitnehmern zum weitaus größten Teil in die Konsum-
sphäre geflossen sind und zur Erhöhung besonders der Nach-
frage nach Wohnungen und zu – durch Spekulation verstärk-
ten – explosionsartigen Steigerungen besonders der städti-
schen Grundstückspreise beigetragen haben. Aufgrund des 
unorganisierten Kapitalmarktes und der hohen Inflationsra-
ten ist es trotz einiger Anstrengungen der Privatwirtschaft be-
sonders den türkischen Banken nicht gelungen, Ersparnisse 
von Emigranten in den Kapitalmarkt und somit in die Pro-
duktionssphäre zu lenken. Die türkischen Arbeitnehmerge-
sellschaften, die anfänglich große Hoffnungen in dieser Hin-
sicht geweckt haben, werden inzwischen pessimistischer be-
urteilt. In einer Studie der „Staatlichen Planungsorganistion“ 
über die Vorbereitung des vierten Fünfjahresplanes werden 
folgende Gründe für das abnehmende Interesse von Arbeit-
nehmern an diesen Gesellschaften genannt: 
- Die überlange Dauer der Projektrealisierungsphase, 

 

 

- die geringe Erfolgsquote der existierenden Arbeitnehmer-
gesellschaften, 

- mangelhafte staatliche Förderung bzw. Unkenntnis der 
vorhandenen Förderungsmaßnahmen seitens der Gesell-
schaften, 

- die regionale Zerstreutheit von emigrierten Arbeitneh-
mern, 

- das Desinteresse von Arbeitnehmern gegenüber Investi-
tionsprojekten außerhalb des Heimatortes.43) 

Es ist zu hoffen, daß die „Beratungsdienste für die Arbeit-
nehmergesellschaften“ in der Türkei und in der Bundesrepu-
blik, sowie der ,,Dachverband der Arbeitnehmergesellschaf-
ten“, die im ISOPLAN-Gutachten vorgeschlagen wurden44) 
und zwischenzeitig ihre Tätigkeiten aufgenommen haben, 
künftig zur Erzielung einer größeren Erfolgsquote von Ar-
beitnehmergesellschaften beitragen werden. 

5. Qualifikationseffekte der Auslandsbeschäftigung 

Die Bedeutung des Qualifikationsniveaus des Faktors Ar-
beitskraft und der Erwachsenenbildung im ökonomischen 
und sozialen Entwicklungsprozeß wurde bereits zu Beginn 
der langfristigen Planungsperiode 1963-1977 voll erkannt 
und fand ihren Niederschlag im ersten Fünfjahresplan 1963-
1967.45) Die zeitlich begrenzte Emigration von türkischen 
Arbeitskräften in entwickelte Industriegesellschaften 
Europas bot in dieser Hinsicht vielerlei Chancen, aber auch 
die Gefahr, daß ohnehin knappe, qualifizierte Arbeitskräfte, 
die in der türkischen Wirtschaft dringend benötigt werden, 
ins Ausland abgezogen werden konnten. Nach der unkon-
trollierten Massenemigration während der ersten Planungs-
periode 1963-1967 haben folgende Prinzipien und Kriterien 
hinsichtlich des Arbeitskräfteexports Eingang in den zweiten 
Fünfjahresplan 1968-1972 gefunden:46) 
1. Verhinderung der Auswanderung von in der türkischen 
Volkswirtschaft benötigten Arbeitskräften. 
2. Bevorzugte Entsendung von Arbeitskräften aus den von 
der Arbeitslosigkeit besonders betroffenen Regionen und von 
in der Landwirtschaft überschüssigen Arbeitskräften, damit 
deren Anpassung in die industrielle Arbeitswelt im Ausland 
bewerkstelligt werden konnte. 
3. Bestmögliche Ausnutzung der im Ausland erworbenen 
Qualifikationen von rückwandernden Arbeitskräften für den 
ökonomischen und sozialen Entwicklungsprozeß in der Tür-
kei. 

Was die Punkte l und 2 betrifft, so konnten die dort festgeleg-
ten Auswahlkriterien bei der Plazierung von türkischen Ar-
beitskräften im Ausland bis heute nicht zur Anwendung ge-
langen. Zum einen lag die Auswahl der emigrationswilligen 
Arbeitskräfte in der Türkei aufgrund der bilateralen Abkom-
men mit den Aufnahmestaaten (Tabelle 4) ausschließlich bei 
den Vertretungen der Arbeitsämter dieser Staaten in der Tür-
kei.47) Die türkische ,,Arbeits- und Arbeitervermittlungsan-
stalt“ erhielt lediglich ein Vorschlagsrecht, während die be-
rufliche und gesundheitliche Kontrolle und Auswahl in die 
ausschließliche Kompetenz der ausländischen Vertretungen 
fiel. Zum anderen war die Türkei allzugern bereit, den Quali-
fikationswünschen von anwerbenden Staaten nachzukom-
men, um zu vermeiden, daß diese sonst von anderen Entsen-
derländern – besonders in Jugoslawien – erfüllt würden. Aus 
der Tabelle 15 ist die Aufteilung von emigrierten Arbeitskräf-
ten nach dem Kriterium der beruflichen Qualifikation zu er-
sehen, wobei unter beruflicher Qualifikation nicht nur die re-
guläre Berufsausbildung, sondern auch eine gewisse berufli-
che Erfahrung inbegriffen ist: 
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Aus dieser Tabelle ergibt sich, daß gerade in den letzten Jah-
ren – 1975 bis 1977 – die Zahl der qualifizierten Arbeitskräfte 
die der Unqualifizierten überstieg. Die Tatsache, daß ein 
Drittel der insgesamt ins Ausland emigrierten Arbeitskräfte 
beruflich vorgebildet gewesen ist, muß als ein schwerwiegen-
der Verlust an qualifizierten Arbeitskräften in der türkischen 
Volkswirtschaft bewertet werden. 
Was die unter dem obigen Punkt 2 angegebene Absicht der 
„Staatlichen Planungsorganistion“ bezüglich der bevorzug-
ten Entsendung von unbeschäftigten Arbeitskräften anbe-
trifft, so konnte diese Intention in keiner Weise realisiert wer-
den. Aus einer Untersuchung der türkischen ,,Arbeits- und 
Arbeitervermittlungsanstalt“ ergibt sich, daß nur 5,46 % von 

 

emigrierten Arbeitnehmern vor der Auswanderung arbeitslos 
gewesen waren.48) 
Problematisch bleibt die Beantwortung der Frage, inwieweit 
das unter dem obigen Punkt 3 angegebene Ziel verwirklicht 
werden konnte, wonach die optimale Ausnutzung der im 
Ausland erworbenen Qualifikationen nach der Rückkehr an-
gestrebt wird. Es liegen nämlich keine Erhebungen über die 
Aufenthaltsdauer und Berufstätigkeit im Ausland, sowie über 
die Rückkehrpläne und die Zahl der zurückgewanderten Ar-
beitskräfte vor. Eine Ausnahme bilden die bereits erwähnten 
drei Untersuchungen der türkischen ,,Arbeits- und Arbeiter-
vermittlungsanstalt“ aus den Jahren 1968, 1971 und 1974. 
Von den bei diesen Untersuchungen befragten insgesamt 
13 210 Arbeitnehmern gaben l 261 (9,54 %) an, während des 
Auslandsaufenthaltes einen berufsbezogenen Kursus besucht 
zu haben.49) Art und Dauer der besuchten Kurse und die Zahl 
der Kursisten ist in der folgenden Tabelle 16 enthalten; 
Weitere Informationen über die im Ausland erworbenen 
Qualifikationen sind nicht erhältlich. Die „Staatliche Pla-
nungsorganisation“ drängt zwar seit 1973 auf die Gründung 
eines ,,Interministerialen Arbeitsausschusses“ und eines „In-
formationsflußsystems“, das die Erfassung aller relevanten 
Daten über die im Ausland beschäftigten Arbeitnehmer er-
möglichen soll. Benötigt werden vor allem Informationen 
über die Rückkehrtendenzen und die in der Türkei angestreb-
ten ökonomischen Aktivitäten, um entsprechende Vorberei-
tungen treffen zu können. Obwohl die Gründung der ge-
nannten Einrichtungen seit 1973 in den jährlichen „Durch-
führungsplänen“ des dritten Fünfjahresplanes wiederholt 
wird, konnten sie als Folge von Kompetenzschwierigkeiten 
unter Ministerien bis heute noch nicht realisiert werden. Eine 
Einschätzung der Qualifikationseffekte der Auslandsbe-
schäftigung und deren Relevanz für die türkische Volkswirt-
schaft ist aufgrund des Informationsmangels nur bedingt 
möglich. Es kann lediglich festgestellt werden, daß 
1. der hohe Anteil von qualifizierten Arbeitskräften an der 
Gesamtemigration (ca. 33 %) erhebliche Kosten für die türki-
sche Volkswirtschaft verursacht hat; und 
2. die im Ausland tätigen Arbeitskräfte relativ hohe Qualifi-
kationen erworben haben, und zwar nicht nur allgemein be- 
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6. Arbeitskräfteexport als Mittel der Genossenschaftsför-
derung 

In der türkischen Wirtschaftspolitik wird der Förderung des 
Genossenschaftswesens eine besondere Bedeutung beigemes-
sen.50) Artikel 51 der türkischen Verfassung von 1961 lautet: 
„Der Staat fördert die Entwicklung des Genossenschaftswe-
sens.“51) Diese Bestimmung wird im Bericht des Verfas-
sungsausschusses wie folgt kommentiert: „In ökonomisch 
unterentwickelten Ländern können große Pläne durch die 
Privatinitiative allein nicht bewerkstelligt werden. Deshalb 

 

werden sie oft durch Genossenschaften realisiert, die eine ge-
meinschaftliche Initiative darstellen. Um vom Beispiel derje-
nigen Nationen zu profitieren, die mit Hilfe der Genossen-
schaften großartige Erfolge erzielt haben, und im völligen 
Einklang mit dem Verständnis des Sozialstaates entspricht es 
den Bedürfnissen des Landes, das Prinzip des Schutzes der 
Genossenschaften in die Verfassung aufzunehmen, wie es in 
modernen Verfassungen geschehen ist.“52) Bereits der erste 
Fünfjahresplan 1963-1967 hob die Bedeutung der 
Genossenschaften für die wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Entwicklung hervor, wobei dem Genossen-
schaftswesen besonders in der Landwirtschaft ein besonderer 
Platz zugewiesen wurde: „The setting-up of cooperatives is 
recognized to be generally beneficial for agriculture. Studies 
will be made to determine whether there exist reasons which 
prevent farmers from setting-up cooperatives. Small and me-
dium farmers, in particular, will be encouraged to form coo-
peratives so that they may benefit from the advantages en-
joyed by large holdings with regard to production and marke-
ting.“53) Ähnliche Absichten sind auch im zweiten sowie 
dritten Fünfjahresplan enthalten.54) 
Eine hervorragende Bedeutung im ländlichen Bereich kommt 
dabei den Dorfentwicklungsgenossenschaften zu, deren Ak-
tivitäten im Genossenschaftsgesetz55) und gemäß der vom 
Handelsministerium erlassenen Mustersatzung56) geregelt 
sind. Die Ziele dieser Mehrzweckgenossenschaften sind: 
,,a) Planung des Siedlungsgebietes, Förderung der Rentabilität 

der landwirtschaftlichen Betriebe, Organisation des 
gewinnbringenden Absatzes der Erzeugnisse jeder Art, 

b) Deckung des beruflichen und gegebenenfalls persönli-
chen Bedarfs der Mitglieder nach Verbrauchsgütern, 

c) Ausnutzung der natürlichen Quellen, Teilnahme an Ar-
beiten zur Gründung der ländlichen Industrie.“57) 

Entsprechend diesen Aufgaben erstreckt sich das Tätigkeits-
feld dieser Genossenschaften auf alle ökonomischen, sozialen 
und kulturellen Bereiche in ländlichen Gebieten und umfaßt 
u. a.: Produktion, Verarbeitung und Absatz von landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen; Beschaffung von Produktions-
und Verbrauchsgütern für die genossenschaftseigenen Be-
triebe und die Mitgliederhaushalte; Aktivitäten jeder Art auf 
dem Gebiet des Tourismus, Bau von touristischen Einrich-
tungen; Förderung der Entwicklung und Vermarktung des 
Kunsthandwerks; Transport- und Versicherungsdienste für 
die Mitglieder; Förderung des Siedlungs- und Gesundheits-
wesens, sowie soziale und kulturelle Tätigkeiten.58) Die erste 
Mehrzweckgenossenschaft dieser Art wurde 1961 gegründet 
und 1965 existierten erst 12 Dorfentwicklungsge-
nossenschaften.59) Sie wiesen bezüglich ihrer Anzahl und 
Mitgliederstärke eine rapide Entwicklung auf, als 1965 be-
schlossen wurde,60) bei der Vermittlung von Arbeitskräften 
ins Ausland die Mitglieder von Dorfentwicklungsgenossen-
schaften bevorzugt zu behandeln. Noch im selben Jahr stieg 
nach Bekanntwerden dieses Beschlusses die Mitgliederzahl 
dieser begünstigten 12 Genossenschaften von l 095 auf 2 847, 
das von Mitgliedern eingezahlte Gesamtkapital von 516 300,-
TL auf 853 700,- TL und das garantierte, aber noch ausste-
hende Kapital von 290 100,- TL auf 8 730 800,- TL an.61) 
Die Anzahl der Genossenschaften selbst stieg von 12 (1965) 
bereits 1966 auf 558. 1971 wurden 2 270 und Anfang 1973 
3 665 Genossenschaften dieser Art gezählt.62) Für die 
bevorzugte Entsendung der Mitglieder von Dorfent-
wicklungsgenossenschaften als Arbeitskräfte ins Ausland gilt 
folgende Regelung: Die Genossenschaften erhalten be-
stimmte Kontingente über die Anzahl der zu vermittelnden 
Mitglieder, wobei die Auswahl der jeweiligen Mitglieder ih-
nen überlassen bleibt.63) Die Voraussetzung hierfür ist, daß 
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die Genossenschaft ein Investitionsprojekt aufweisen kann, 
das mit dem laufenden Fünfjahresplan im Einklang steht und 
das nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.64) Die 
Höhe der Kontingente richtet sich nach dem Finanzierungs-
bedarf.65) Das Genossenschaftsmitglied, das ins Ausland 
vermittelt werden will, verpflichtet sich der Genossenschaft 
gegenüber, einen Kapitalanteil in Höhe von mindestens 
5 000,-TL (später auf 8 000,-bzw. 12 000,-TL erhöht) ein-
zuzahlen, und zwar zu einem bestimmten Teil sofort, den 
Rest aus seinen künftigen Verdiensten im Ausland. Ein Aus-
tritt aus der Genossenschaft ist dann für einen Zeitraum von 
10 Jahren nicht statthaft. Der Vorstand der Genossenschaft 
ist befugt, den jeweiligen Mindestkapitalanteil in den vom 
,, Zentralen Koordinationsausschuß“ zu bestimmenden 
Grenzen nachträglich anzuheben.66) 
Nach Angaben des „Ministeriums für Dorfangelegenheiten“ 
hatten am 31. 12. 1973 bereits 791 Dorfentwicklungsgenos-
senschaften verschiedene Investitionsprojekte entwickelt. 
Der Gesamtbetrag dieser Projekte belief sich auf 644 Mio. 
TL, und diesen Genossenschaften wurde ein Gesamtkontin-
gent (seit 1965) von 32 759 Arbeitern zugewiesen.67) Nach 
einer Repräsentativuntersuchung der „Landwirtschafts-
bank“ aus dem Jähre 1972 bei 241 Dorfentwicklungsgenos-
senschaften, die Projekte aufweisen konnten, wurde festge-
stellt, daß lediglich 11 Genossenschaften ihre Projekte reali-
siert und bereits in Betrieb genommen hatten.68) Die Zahl der 
bevorzugten Dorfentwicklungsgesnossenschaften, das er-
teilte Gesamtkontingent, die Zahl der ins Ausland entsandten 
und noch darauf wartenden Mitglieder zum Ende 1977 sind 
aus Tabelle 18 zu entnehmen: 

 

Die Anzahl der Genossenschaftsmitglieder, die bevorzugt ei-
nen Arbeitsplatz im Ausland erhielten, ist in der folgenden 
Tabelle nach Jahren aufgeschlüsselt: 

64) §§ 3a, 4a des Beschlusses Nr. 7/2980. 
65) §§ 10 bis 12 des Beschlusses Nr. 7/2980. 
66) § 8b, c des Beschlusses Nr. 7/2980. 
67) Vgl. Bahadir, Sefik Alp, Das Genossenschaftswesen in der Türkei,  

a. a. O., S. 257. 
68) Ebenda. 
69) Ebenda, S. 255 ff. und insbesondere die Fallstudie über die 

Mustergenossenschaft im Dorf Bademler, ebenda, S. 258 ff. 
70) Cikin, Ayhan, The Cooperative Organization in the Turkish Village, in: Co-

operative, a. a. O., Nr. 17 (July-September 1972), S. 8. 

 

Die Einschätzung der Bedeutung des Arbeitskräfteexports als 
ein Mittel der Genossenschaftsförderung hat davon auszuge-
hen, daß die begünstigten Dorfentwicklungsgenossenschaf-
ten bis heute noch keine nennenswerten Erfolge aufweisen 
können.69) Die Hauptursache für die geringe Erfolgsquote 
liegt darin, daß diese Genossenschaften voreilig, ohne ausrei-
chende Voruntersuchungen Investitionsprojekte entwickel-
ten, um Kontingente für die Entsendung von Arbeitskräften 
ins Ausland zu erhalten. Um zusätzliche Kontingente zu be-
kommen, wurden von derselben Genossenschaft oft gleich-
zeitig verschiedene Projekte entwickelt, die in keinem techni-
schen bzw. ökonomischen Zusammenhang zueinander stan-
den. Überhaupt wurde ein Großteil dieser Genossenschaften 
lediglich auf dem Papier gegründet, um in den Genuß der 
Kontingente zu gelangen und die sonst üblichen jahrelangen 
Wartezeiten für die Vermittlung ins Ausland zu umgehen. 
Deshalb werden diese Genossenschaften bezeichnenderweise 
oft „Arbeitsvermittlungsgenossenschaften“ genannt, und 
man befürchtet als Folge die „Erkrankung des Genossen-
schaftswesens im türkischen Dorf.“70) 

7. Ausblick 

Es bleibt festzustellen, daß die Emigration von Arbeitskräften 
positive Perspektiven für die türkische Volkswirtschaft eröff-
net hat. Wenn diese Wanderungsbewegung in der Vergan-
genheit nicht nur Vorteile für die türkische Wirtschaft ge-
bracht hat, sondern auch mit erheblichen Nachteilen verbun-
den war, so ist der Hauptgrund dafür in den Mängeln der 
Wirtschaftspolitik zu suchen. Das mangelnde Interesse, das 
die politischen Instanzen den Problemen der Emigrationsbe-
wegung entgegenbrachten, die planlose und unkontrollierte 
Förderung der Emigration unter dem ausschließlichen 
Aspekt der Devisenbeschaffung und Linderung der Arbeits-
losigkeit führten zu nachteiligen Entwicklungen, wie Ver-
knappung von qualifizierten Arbeitskräften, steigende Infla-
tionsraten, negative Auswüchse in der Genossenschaftsbe-
wegung usw. Die jüngsten Anstrengungen der türkischen Sei-
te, dieser Probleme Herr zu werden und der Emigrationsbe-
wegung – aber auch der Rückwanderung – einen planvollen 
Rahmen zu geben, bedürfen daher auch seitens der entwick-
lungspolitischen Instanzen der Bundesrepublik Deutschland 
als des wichtigsten Immigrationslandes großer Aufmerksam-
keit. 
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